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gipser und Maler kennen das Bild: An 
fassaden sind nach einem hagelzug 
dellen oder gar grossflächige putzab-
lösungen zu sehen. der hauseigentümer 
möchte diese beseitigt haben.

Klar ist: fassaden mit verputzten 
Aussenwärmedämmungen (VAWd) kön-
nen vom hagel beschädigt werden. 
das Ausmass ist aber je nach intensi-
tät und der hagelwiderstandsfähigkeit 
des dämmsystems unterschiedlich. 
die moderne Architektur verzichtet lei-
der vielfach auf einen konstruktiven Wit-
terungsschutz, wie zum Beispiel Vordä-
cher, wodurch die hageleinwirkung auf 
die fassaden deutlich verstärkt wird.

Tipps für Schadensbeurteilung

doch nicht immer ist die hageleinwir-
kung für das ganze schadenbild verant-
wortlich. es gibt auch situationen, in 
denen der hagel lediglich einen schon 
länger bestehenden, aber verdeckten 
Mangel zu tage gefördert hat.

Wie kann nun aber ein echter hagel-
schaden von der folge eines verdeck-
ten Mangels unterschieden werden? die 
auf den folgenden seiten präsentierten 
schadensbilder zeigen diese problema-
tik auf. im jeweiligen text finden fach-
leute tipps, die ihnen bei der Beurtei-
lung der schäden helfen.

Generelle Unterscheidungsmerkmale 

von Hagelschäden: 

 

Bild 1 zeigt eine lokal begrenzte, fast 
randscharf ausgebildete delle. Verur-
sacht hat sie eine einzelne hagelkor-
neinwirkung. der Verputzaufbau ist rein 
mineralisch und darum relativ  spröde. 
das schadenbild entspricht exakt dem 
aus richtung 13 uhr erfolgten Aufschlag 
des hagelkorns. es zieht keine weite-
ren Kreise im nahen umfeld des Auf-
schlags. Bei einem solchen schaden-
bild liegt keine fehlerhafte Verarbeitung 
der VAWd vor.

Bei Bild 2 sind die putzablösungen grös-
ser als es die effektiven hageleinschlä-
ge erwarten lassen. ebenso sind ran-
dablösungen beim deckputz in der Be-
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Hagelschäden an Fassaden können sich auf verschiedene Arten zeigen. Wie 

stark sie ausfallen, hängt unter anderem von der Qualität der verputzten 

Aussenwärmedämmung ab. Die Applica präsentiert eine Übersicht über 

verschiedene Schadensbilder und gibt Tipps zu deren Beurteilung.

*Bereichsleiter technische dienste gipser sMgV

Bild 1: lokal begrenzte hageldelle.

Hagelwiderstandsfähigkeit  

VAWD-System

für die hagelwiderstandsfähigkeit 

eines VAWd-systems sind grundsätzlich 

diese faktoren ausschlaggebend:

■■ Art des dämmstoffs

■■ Art und qualität der vollflächig 

bewehrten grundputze

■■ qualität der deckputze

■■ Beschichtung der deckputze

■■ Art der Anschlussausbildungen 

(vor allem im sockelbereich und bei 

fenstern)

■■ Alterung im Bestand

■■ Kombinationen dieser faktoren

A P P L I C A - T H E M A



A p p l i c A  2 / 2 0 1 4    9

Bild 2: hagelschaden oder 

nicht? 

Bild 3: Kein eindeutiger hagelschaden.
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grenzung der schadenstelle erkennbar. 
es ist fraglich, ob die schäden rein durch 
hagel verursacht worden sind. die haft-
festigkeit des deckputzes und der Ver-
bund der einzelnen putzlagen unterei-
nander sind sorgfältig zu prüfen, auch 
im sinne einer nachhaltigen sanierung.

Auf Bild 3 sind grossflächige und zusam-
menhängende schadenstellen zu sehen. 
sie sind wesentlich grösser als die ef-
fektiven einschlag stellen.

Wo solche Beschädigungen auftre-
ten, müssen der zustand und die Verar-
beitungsqualität der VAWd generell über-
prüft werden. ein solches schadenbild 
kann nicht mehr mit hageleinwirkung 
allein begründet werden. hier liegt eine 
offenbar bis anhin nicht erkannte, ver-
deckte störung zwischen grund- und 
deckputz vor. die ursache kann mür-
bes Mörtelgefüge sein, weshalb die 
druck- und/oder haftzugfestigkeit zwi-
schen dämmplatte und grundputz oder 
zwischen grund- und deckputz ungenü-
gend ist. 

eine solche folgebeeinträchtigung 
kann zum Beispiel durch frost- oder hit-
zeeinwirkung während der Verarbeitung, 
aber auch durch zu dünne schichtstär-
ken entstanden sein.

Eindeutige Hagelschäden:

Bild 4 zeigt einen eindeutigen hagel-
schaden. er ist begrenzt und abso-
lut randscharf. Verursacht hat ihn der 
einschlag eines hagelkorns in ein in-

Bild 4: eindeutiger hagelschaden.
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taktes und einwandfrei verarbeitetes  
VAWd-system. das links an der Kante 
eingebaute Kantenschutzprofil hat einen 
Ausbruch der Kantenausbildung verhin-
dern können.

Bild 5 präsentiert einen geschädigten 
fassadenbereich. die schäden an der 
VAWd sind im Vergleich mit denjenigen 
an den storenlamellen moderat und lo-
kal sehr begrenzt. hier haben nur die 
grössten der aufgeschlagenen hagelkör-
ner lokale dellen und Beschädigungen 
in den putzlagen verursacht.

es handelt sich somit um eine ein-
wandfrei ausgeführte VAWd und einen 
echten hagelschaden. in einem solchen 
fall ist eine lokale sanierung der putz-
schäden verhältnismässig.

Bild 6 zeigt eine leichte hageldelle mit 
kreisförmigem riss in der VAWd, die ein 
aufgeschlagenes grösstkorn verursacht 
hat.

ein solch lokal begrenzter und gering-
fügiger schaden ist eindeutig und aus-
schliesslich auf hageleinwirkung zurück-
zuführen. er kann lokal behoben werden.

Auf Bild 7 ist eine durch hageleinwir-
kung respektive deren abrasiven Ver-
schleiss verletzte patina auf einer VAWd 
zu sehen. 

es handelt sich um einen ästheti-
schen schaden. ein vernachlässigter/
mangelhafter gebäudeunterhalt kann 
bei dieser schadenform nicht geltend 
gemacht werden. 

Anders als beim vorherigen Bild ist 
die situation bei Bild 8. es zeigt eine 
veralgte und verschmutzte fassade (mit 
schlechtem erscheinungsbild). der Aus-
schnitt zeigt eine Westfassade mit pilz-
bewuchs und hellen flecken.

Örtlich ist der Bewuchs durch den 
hagel entfernt worden; so sind die hel-
len flecken entstanden. der deckputz 
ist von der hagel einwirkung jedoch nicht 
beschädigt worden. die hellen flecken 
können daher als «oberflächliche reini-
gung» eingestuft werden. 

Bild 9 präsentiert eine Westfassade 
nach hageleinwirkung. die lasierende 
farb beschichtung wurde durch den ab-
rasiven Verschleiss auf einer grossen 
fläche punk tuell beschädigt.

es handelt sich nicht um eine rein äs-
thetische Beeinträchtigung, sondern um 
einen echten schaden. der hagel hat 
einen technischen Mangel verursacht, 
da die farbbeschichtung ihre schutz-
funktion in diesem zustand nicht mehr 
 erfüllen kann.

Durch Hageleinwirkung aufgedeckte 

Mängel in der VAWD:

der Ausschnitt auf Bild 10 zeigt eine 
Westfassade nach  einem hagelzug. 
Bei einem solchen schadenbild mit – 
im Vergleich zur grösse der  hagelkörner 
– grossflächigen putzablösungen kann 
eine fehlerhafte Verarbeitung vorliegen. 
der haftverbund zwischen den einzelnen 
putzschichten ist zu prüfen. die putzla-

Bild 7: durch hagel  

verletzte patina auf  

einer VAWd.

Bild 6: leichte hageldelle mit riss.

Bild 5: echter hagelschaden.
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Bild 8: durch hagel  

entfernter pilzbewuchs an 

einer fassade.

Bild 9: Beschädigte lasie-

rende farbbeschichtung.

Bild 10: fehlerhafte Appli-

kation der putzschichten?
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Bilder 11 bis 13: hier wird das Vorgehen zur prüfung einer fassade mit rissbildung gezeigt. 

Bild 13 zeigt die rückseite der proben-
entnahme. das entfernte gittergewebe 
löst sich ohne Kraftaufwand und rück-
standsfrei vom grundputz ab. eine sol-
che Ablösung weist auf einen ungenü-
genden haftverbund zwischen gitter-
gewebe und grundputz hin, der näher 
abgeklärt werden sollte.

Wo lokale Hagelsanierungen Sinn 

 machen und wo nicht:

Auf den Bildern 14 bis 16 ist die Aus-
führung einer lokalen hagelsanierung 
zu sehen. Aufgrund der nur sehr weni-
gen, partiell aufgetretenen hagelbeschä-
digungen hat man unter Wahrung der 
Verhältnismässigkeit die schäden le-
diglich lokal nachgebessert. in der ge-
samtansicht auf Bild 14 kann auf die-
se Betrachtungsdistanz selbst im streif-

licht der Abendsonne keine augenfällige 
strukturstörung nach der sanierung er-
kannt werden. 

Bei einer wesentlich kürzeren Be-
trachtungsdistanz sind auf Bild 15 die 
lokalen nachbesserungen zu erken-
nen. sie weichen in struktur und farb-
ton leicht vom Bestand ab. An diesem 
Objekt hätten zwar die retuschen hand-
werklich noch besser ausgeführt wer-
den können. die nachbesserungen sind 
aber bei einer gebrauchsüblichen Be-
trachtungsdistanz für den nutzer nicht 
störend. Auch ist die gebrauchstaug-
lichkeit der VAWd wieder sichergestellt. 
folglich ist diese Art der sanierung hin-
zunehmen. 

Anders gelagert ist der fall, wenn 
solche retuschen nicht auf einer be-
schränkten, kleinen fläche gemacht wer-
den, sondern grossflächig über die fas-

gen müssen bei diesem schadenbild 
vollflächig von der dämmung abgeschält 
und neu aufgebaut werden. Als deck-
schicht sind zwei Anstriche auszuführen. 

die Bilder 11 bis 13 zeigen das Vorge-
hen zur prüfung einer fassade mit riss-
bildung. Beim quadratischen Aufschnei-
den einer sondieröffnung über dem ver-
tikalen plattenstoss lösten sich die 
putzlagen selbstständig ab. die schich-
tentrennung erfolgte im Bereich des 
gittergewebes. Weil der kraftschlüssi-
ge Verbund zwischen grundputz und git-
tergewebe fehlt, kann das eingebettete 
gewebe seine funktion als schwindbe-
wehrung nicht übernehmen.

Bild 12 zeigt den seitlichen einblick 
in die sondieröffnung des beschriebe-
nen schadenbildes. die prüfung des 
putzaufbaus ergab folgende Befunde:
■■ die schichtdicke des grundputzes 

misst knapp 2,0 mm (gelber pfeil).
■■ der grundputz ist infolge zu schnel-

len Wasserentzugs verdurstet (Westfas-
sade, Ausführung hochsommer).
■■ der Abbinde- und erhärtungsprozess 

des grundputzmörtels wurde durch die-
sen umstand gestört und beeinträchtigt 
– das Mörtelgefüge ist mürbe.
■■ der grundputz weist eine zu geringe 

druckfestigkeit auf. 
■■ der grundputz weist eine ungenügen-

de haftzugfestigkeit auf den dämmplat-
ten auf.
■■ der grundputz weist keine kraft-

schlüssige Verbindung zum gittergewe-
be auf.

 Bild 14: Wo wurden hagelschäden saniert?
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sade verteilt. das entsprechende er-
scheinungsbild nach der sanierung ist 
nicht hinzunehmen.

Bild 16 ist die nahaufnahme einer 
der lokalen nachbesserungen. erkenn-
bar ist, dass der verwendete Abrieb 
mehr grobkornanteile als der bestehen-
de deckputz aufweist und sich darum 
von der schattenwirkung her deutlich 
abzeichnet. Würde man diese flickstel-
len nachträglich mit farbe nachtupfen, 
könnte dieser strukturunterschied in be-
schränktem Mass angeglichen werden.

Schweizer Privatversicherungs-

gesellschaften und Hagel 

dies ist das fazit und das credo der 

schweizer privatversicherungsgesell-

schaften bezüglich einer einheitlichen 

Beurteilung von hagelschäden*:

die drei wichtigsten punkte: 

■■ es gibt derzeit keine vorgegebenen 

hagelwiderstandswerte. entscheidend 

sind einzig ein fachgerechter Aufbau 

und eine fehlerfreie Verarbeitung. der-

art verarbeitet, ist grundsätzlich auch 

eine dünnschicht-VAWd genügend.

■■ VAWd können nach einem schaden 

grundsätzlich repariert werden. Ob repa-

ratur oder ersatz muss im einzelfall rein 

ökonomisch geprüft werden. grossflächi-

ge ästhetische Beeinträchtigungen sind 

dabei entschädigungspflichtig.

■■ unterhaltene VAWd haben keine fest 

bestimmbare lebensdauer. Allein auf-

grund des Alters gibt es keine Kürzung 

oder Verweigerung einer Versicherungs-

leistung; dazu kann nur ein für den scha-

den ursächlicher mangelhafter unterhalt 

führen.

* die hier vorliegenden Aussagen gel-

ten nicht für die kantonalen gebäude-

versicherungen. 

Bild 17: gut geschützte fassade.

Auf Bild 17 schliesslich ist eine fas-
sade zu sehen, die dank des guten kons-
truktiven Witterungsschutzes durch den 
hagel nur geringfügig beschädigt wor-
den ist.

da in diesem fall nur verhältnismäs-
sig wenige durch hagel verursachte del-
len in den putzlagen vorhanden sind, 
kann der Verputzaufbau lokal nachge-
bessert werden. Anschliessend sollten 
die betroffenen fassaden noch zwei-
mal mit einer farbbeschichtung verse-
hen werden.  ■

Bilder 15 (links) und 16: 

solche nachbesserungen 

sind hinzunehmen.


